
Jle diese Erscheinungen werden hıterarısch oder in Gruppen-Events VeEr-

Art,; wodurch siıch ıhnen ann auch noch ältıg verdienen äßt
DiIie Christenheıit erwelst sıch darın als ECUEC chöpfung, daß SIEC UNC:

die Berufung In die Gotteskindschaft Von olchen Zwängen befreien Un
zugleic Von den Verwüstungen heilen kann, die diese ächte und „anderen
(GJötter‘ anrıchten. Der Weg der 1im Okumenischen Rat zusammengeschlos-
seneh rchen 1Ns LICUC Jahrhunder: und 1Ns drıtte nachchristlıche ahrtau-
send hat die Verheißhung, ZUFM degensweg werden, WwWenn der Okumenische
Rat mıt a  en, die In der ökumenischen ewegung verbunden Sind, die r-
schiedlichen en der Kirchen olchen Befreiungen un Heilungen
wecken, hbündeln Un stärken VEIrMAS.

.„Kehrt Gott, se1d TONI1IC in Hoffnung” ın dieser Umkehr und
Hoffnung ereignet sıch dıe Freıiheıt, der uns Christus befreıit hat

* Abendmahlsgemeinschaft 1m Jahrtausend

Beobachtungen und Überlegungen ZUT Tukunft der end-
mahlsfrage in der ökumeniıschen Dıiskussion

VON DAGMAR HELLER

Für viele Menschen wırd N zunehmend unverständlıcher, daß Christen
verschledener Tradıtionen nıcht gemeınsamen! felern können. Vor
em in Gebieten, 111an CHE zusammenlebt, Urc sSogenannte Mischehen
mıteinander verbunden ist und das gesellschaftlıche en mıteinander teıilt,
ist für viele nıcht mehr rechtfertigen, daß s1e nıcht auch gemeınsam
AA 10 des Herrn gehen können. DiIie Sıtuationen 1ın verschıiedenen Kon-
texten und die Reaktionen arau sınd vielfältig und vielschichtig. Die Hoff-
NUuNSCH richten sıch auf das ©C Jahrtausen (janz konkret hoffen viele in
eutschland, daß Cr möglıch se1in wird, 1m Jahr 2003 eınen Okumenischen
Kırchentag abzuhalten mıt gemeınsamem Abendmahl zwıschen Protestan-
ten und Katholiken Ist das eıne berechtigte offnung? Was SInd die VoOor-
ausseizungen dafür? Dieser Aufsatz möchte die derzeıtige Lage beleuchten
und Rıchtungen aufzeigen, WIE cdieser Stelle Öökumenısch weltergearbe1-
tet werden annn e1 beschränke ich miıch auf dıe Sıtuation 1m westlichen
Kuropa, VOT em die Konstellatıon Reformationskirchen VETISUS Ömisch-
katholısche Kırche betrachten ist Zum besseren Verständniıs möchte ich
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diese allerdings In den weıteren Zusammenhang auch der Dıskussion mıt
der Orthodoxı1ie stellen, ZU eınen, we1l dıe katholische Haltung nıcht Teıne
dasteht, sondern 1mM Zusammenhang mıt den Beziıehungen den ortho-
doxen rchen verstanden werden muß Zum andern, we1l die Begegnung
mıt und das Kennenlernen der rthodoxie für dıe Zukunft der ökumeniıschen
ewegung entscheıdend wichtig 1st

Fortschritte der etzten Jahrzehnte
Eınen der größten Fortschritte In der Abendmahlsfrage In der Jüngsten

eıt stellt fraglos das Beteilıgung er christlıchen Haupttradıtionen
erarbeıtete Ssogenannte Lima-Dokument ‚„„Taufe, Eucharistie und AmMmt-
dar. In diesem exft wurde ZU einen versucht, geme1ınsam formulıeren,
Was 111an geme1ınsam annn DiIie Eucharıstie wırd beschrieben als
Danksagung den Vater, als Anamnese oder Gedächtnis (Memorı1al) Chri1-
st1, als Anrufung des Geistes., als Gemeninschaft (Commun10) der Gläubigen
und als Mahl des Gottesreiches.!

Darüber hınaus werden kontrovers diskutierte Auffassungen einander
angenähert: DiIie Kontroverse über das Upferverständnis des Herrenmahls
z.B versucht das 1imadokument lösen, indem dieses Verständnis der
Eucharıstie CNS mıt dem Gedächtnisaspekt verbunden wIırd: „Die Euchariı-
st1e 1st das Gedächtnisdiese allerdings in den weiteren Zusammenhang auch der Diskussion mit  der Orthodoxie stellen, zum einen, weil die katholische Haltung nicht alleine  dasteht, sondern im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den ortho-  doxen Kirchen verstanden werden muß. Zum andern, weil die Begegnung  mit und das Kennenlernen der Orthodoxie für die Zukunft der ökumenischen  Bewegung entscheidend wichtig ist.  Fortschritte der letzten Jahrzehnte  Einen der größten Fortschritte in der Abendmahlsfrage in der jüngsten  Zeit stellt fraglos das unter Beteiligung aller christlichen Haupttraditionen  erarbeitete sogenannte Lima-Dokument zu „Taufe, Eucharistie und Amt“  dar. In diesem Text wurde zum einen versucht, gemeinsam zu formulieren,  was man gemeinsam sagen kann: Die Eucharistie wird beschrieben als  Danksagung an den Vater, als Anamnese oder Gedächtnis (Memorial) Chri-  sti, als Anrufung des Geistes, als Gemeinschaft (Communio) der Gläubigen  und als Mahl des Gottesreiches.!  Darüber hinaus werden kontrovers diskutierte Auffassungen einander  angenähert: Die Kontroverse über das Opferverständnis des Herrenmahls  z.B. versucht das Limadokument zu lösen, indem dieses Verständnis der  Eucharistie eng mit dem Gedächtnisaspekt verbunden wird: „Die Euchari-  stie ist das Gedächtnis ... d.h. das lebendige und wirksame Zeichen seines  Opfers, das ein für allemal am Kreuz vollbracht wurde.‘“? Man hofft, daß die  Vorstellung vom Abendmahl als Gedächtnismahl helfen könnte, die histori-  sche Kontroverse über das „Opfer‘““ neu zu überdenken. So wird auch die alte  Kontroverse aus der Reformationszeit hinsichtlich der Frage nach der Prä-  senz Christi von den Autoren des Limapapiers nicht mehr als trennend in  den Mittelpunkt gestellt. Man fand Formulierungen, von denen man hoffte,  daß alle Traditionen ihnen zustimmen können, wie z.B.: ‚... das eucharisti-  sche Mahl ist das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das Sakrament  seiner wirklichen Gegenwart (Realpräsenz) ... Die Kirche bekennt Christi  reale, lebendige und handelnde Gegenwart in der Eucharistie.‘“? Die Frage,  ob der Unterschied in den Auffassungen an dieser Stelle innerhalb der im  Text formulierten Konvergenz Raum finden kann, wird den Kirchen über-  lassen.“ Andere kontroverse Auffassungen, wie z.B. die Frage der Wandlung  der eucharistischen Elemente werden zwar aufgegriffen°, es werden aber  keine Lösungsvorschläge dazu gemacht.  Auch die Analyse der offiziellen Antworten der Kirchen auf das Lima-  papier stellt eine „breite Übereinstimmung“ im Blick auf die trinitarische  Struktur und Bedeutung der Eucharistie, die Untrennbarkeit von Wort und  453das lebendige und wirksame Zeichen se1INeEes
Opfers, das CIn für JTlemal Kreuz vollbracht wurde.‘‘? Man hofft, daß dıe
Vorstellung VOen als Gedächtnismah helfen könnte, die hıstorIi-
sche Kontroverse über das „Öpfter” LICU überdenken So wırd auch die alte
Kontroverse Aaus der Reformationszeıit hınsıchtlich der rage nach der Prä-
SCMIZ7Z Christ1i Von den Autoren des Limapapıers nıcht mehr als trennend in
den Miıttelpunkt gestellt. Man fand Formulıerungen, VON denen Ian ©:
daß alle Tradıtiıonen ıhnen zustimmen können, W1e z.B S das eucharıstı-
sche Mahl 1st das Sakrament des Leıbes und Blutes Christı, das Sakrament
se1ıner wirkliıchen Gegenwart (Realpräsenz)diese allerdings in den weiteren Zusammenhang auch der Diskussion mit  der Orthodoxie stellen, zum einen, weil die katholische Haltung nicht alleine  dasteht, sondern im Zusammenhang mit den Beziehungen zu den ortho-  doxen Kirchen verstanden werden muß. Zum andern, weil die Begegnung  mit und das Kennenlernen der Orthodoxie für die Zukunft der ökumenischen  Bewegung entscheidend wichtig ist.  Fortschritte der letzten Jahrzehnte  Einen der größten Fortschritte in der Abendmahlsfrage in der jüngsten  Zeit stellt fraglos das unter Beteiligung aller christlichen Haupttraditionen  erarbeitete sogenannte Lima-Dokument zu „Taufe, Eucharistie und Amt“  dar. In diesem Text wurde zum einen versucht, gemeinsam zu formulieren,  was man gemeinsam sagen kann: Die Eucharistie wird beschrieben als  Danksagung an den Vater, als Anamnese oder Gedächtnis (Memorial) Chri-  sti, als Anrufung des Geistes, als Gemeinschaft (Communio) der Gläubigen  und als Mahl des Gottesreiches.!  Darüber hinaus werden kontrovers diskutierte Auffassungen einander  angenähert: Die Kontroverse über das Opferverständnis des Herrenmahls  z.B. versucht das Limadokument zu lösen, indem dieses Verständnis der  Eucharistie eng mit dem Gedächtnisaspekt verbunden wird: „Die Euchari-  stie ist das Gedächtnis ... d.h. das lebendige und wirksame Zeichen seines  Opfers, das ein für allemal am Kreuz vollbracht wurde.‘“? Man hofft, daß die  Vorstellung vom Abendmahl als Gedächtnismahl helfen könnte, die histori-  sche Kontroverse über das „Opfer‘““ neu zu überdenken. So wird auch die alte  Kontroverse aus der Reformationszeit hinsichtlich der Frage nach der Prä-  senz Christi von den Autoren des Limapapiers nicht mehr als trennend in  den Mittelpunkt gestellt. Man fand Formulierungen, von denen man hoffte,  daß alle Traditionen ihnen zustimmen können, wie z.B.: ‚... das eucharisti-  sche Mahl ist das Sakrament des Leibes und Blutes Christi, das Sakrament  seiner wirklichen Gegenwart (Realpräsenz) ... Die Kirche bekennt Christi  reale, lebendige und handelnde Gegenwart in der Eucharistie.‘“? Die Frage,  ob der Unterschied in den Auffassungen an dieser Stelle innerhalb der im  Text formulierten Konvergenz Raum finden kann, wird den Kirchen über-  lassen.“ Andere kontroverse Auffassungen, wie z.B. die Frage der Wandlung  der eucharistischen Elemente werden zwar aufgegriffen°, es werden aber  keine Lösungsvorschläge dazu gemacht.  Auch die Analyse der offiziellen Antworten der Kirchen auf das Lima-  papier stellt eine „breite Übereinstimmung“ im Blick auf die trinitarische  Struktur und Bedeutung der Eucharistie, die Untrennbarkeit von Wort und  453DIie TC bekennt Christ1ı
reale, lebendige und handelnde Gegenwart In der Eucharistie.“>» Die rage,
ob der Unterschie: in den Auffassungen dieser Stelle innerhalb der 1m
ext formulierten Konvergenz Raum finden kann, wırd den Kırchen über-
lassen * Andere kontroverse Auffassungen, WI1Ie die rage der andlung
der eucharıstischen Elemente werden ZWar aufgegriffen>, E werden aber
keiıne Lösungsvorschläge azu gemacht

uch dıe Analyse der offizıellen Antworten der Kırchen auf das 1ma-
papıer stellt eıne ‚„„breıte Übereinstimmung‘“‘ 1im C auf die trinıtarısche
Struktur und Bedeutung der Eucharıstie, dıie Untrennbarkeit VoN Wort und
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Sakrament, dıe ‚yeale: lebendige und aktıve Gegenwart” Christı und das
Gedächtnis se1INeEs Opfers, die Wechselbeziehung VoN Anamnese und Ep1-
ese SOWI1eEe dıie ethısche, mi1iss1ionarısche und eschatologıische Dımension des
Herrenmahls‘‘ fest_©

Diese Konvergenzen wurden dann VOoN ein1gen Kırchen In eiıner WeIise
aufgenommen, daß anderen rtrchen eucharıstische (Gastfreundschaft g -
währt wırd. e1ispie aTiur ist dıe sogenannte Meissener Erklärung VON 997
zwıschen der „Church of England”“ (anglıkanısch) und der EKD, ın der
Hınweils auf das Lımapapıer gegenseıt1g eucharıstische Gastfreundschafi
vereinbart wurde./ Gespräche zwıischen der „„.Church of England” und den
protestantischen rchen in Frankreıich Sınd derzeıt 1m ange mıt einem
ahnlıchen Ziel Eın anderes eıspıe ist dıe Porvoo-Erklärung, ın der die
„Church of England” und dıe lutherischen rchen In Norwegen, chweden.,
ınnlan: und den baltıschen Staaten VO Kirchengemeinschaft vereinbar-
Ien. wobel sS1e auf das Limapapıer zurückgriffen.“®

Insgesamt also sınd 1er Fortschritte verzeichnen, hauptsächlıch ZWI1-
schen den Anglıkanern und anderen N der Reformatıon hervorgegangenen
Kırchen

Bleibende Schwierigkeiten
Gleichzeıtig bleıben, aufs Gesamte der ökumenıschen ewegung SCHC-

hen, noch erhebliche Schwierigkeiten bestehen, VOT em zwıschen den Kır-
chen der Reformatıon (einschlıeßlıch der Anglıkaner auftf der eınen und der
römisch-katholischen Kırche DZW. den orthodoxen Kırchen auftf der anderen
Selite Betrachtet I1a dıe offzıellen Antworten der Kırchen Z 1ma-
papıer, dann bestätigen sıch 1im (Großen und (Janzen ZW al dıe ort festge-
stellten Konvergenzen, gleichzeıtig werden aber auch dıe noch bleibenden
Dıvergenzen, dıie der ext argelegt hat, bestätigt und YAE Teıl noch VCOI-

chärft Vor em dıe rage, WI1Ie die Realpräsenz Chrıist1i 1im Abendmahl
verstehen 1st, wırd als wichtige, aber cehr unterschiedlich beantwortete
rage euHuie Von katholischer Seıite wırd 7 B dıe oben Frage?,
ob dıe unterschiedlichen Auffassungen nıcht mıt den formuherten Konver-
SCHZCH in ınklang bringen sSInd, eu1c negatıv beantwortet.!9 DIe
rage der andlung der Elemente scheıint olglıc immer noch kontrovers
aufgefaßt werden. Etliıche protestantische Kırchen wehren sıch Jeg-
E Vorstellung elıner andlung, während gerade dieser Aspekt für dıe
römisch-katholische Seıite wiıichtig ist.!! Dagegen können sıch 1ın den Formu-
lıerungen hiınsıchtlich des Upfercharakters der Eucharıstıie alle Iradıtıonen

einem gewlssen rad wıederfinden.!?

454



Das ogrößte Problem ist In diesem Z/Zusammenhang jedoch ach W1e VOT dıie
Amtsfrage‘* und damıt das Problem, daß für Katholıken und Orthodoxe
Abendmahlsgemeinschaft mıt den Jjeweıls anderen Kırchen erst ann MÖg-
ıch ist, WE Kırchengemeinschaft besteht.!* Und Kırchengemeinschaft ist
dann gegeben, WE erse1Ibe Glaube bekannt wIrd. Was darunter
verstehen ISE ist nırgends offnzıell und auch nıcht panorthodox festgehalten,
WIE überhaupt 1mM orthodoxen Bereich für viele dieser Fragen keine oku-

oder offizıelle geme1iınsame Entscheidungen vorhanden S1Nnd. ber
VON verschliedenen orthodoxen ITheologen wırd immer wıeder betont, dalß c

hler VOT em dıe Kontinuntät MI8 der TE der en; einen und UNSC-
teilten Kırche‘‘ !> geht, den cdıie Orthodoxen bewahrt en In Anspruch
nehmen, während N orthodoxer IC zuerst dıie katholische Kırche und In
iıhrem Gefolge cdıie Reformationskirchen davon abgewichen SINd. e1 ist
nıcht NUr dıie Hınzufügung des „T1l10que‘“ gedacht, sondern 65 werden
auch VON der orthodoxen Auffassung abweıchende Entwicklungen WIE z.B
dıe Ordınatıon Von Frauen oder sozlıalethische Entscheidungen mıt einbezo-
SCH

Realıstischerweise muß INan feststellen, daß dıie Analyse der Anworten
auf das Lımapapıer gew1ssermaßen einselitig auf Konvergenzen und Zustim-
INUNS achtet, diese deshalb hervorhebt und Wıderstände Z W, wahrnımmt,
aber nıcht In ihrer Bedeutung analysıert.!® Insgesamt en 11UT wen1ge Kır-
chen tatsächlıc diejenıgen Vorschläge des Lımapapilers aufgenommen, die

eıner nnäherung führen könnten. Und dıe Kırchen. die verschlede-
NenNn Stellen Schwierigkeıliten mıt dem ext geäußert aben, en keıne
Gegenvorschläge gemacht, sondern beharren implızıt arauf, daß dıe Jeweıls
anderen sıch ihnen anschließen.!/ Ebenso geht Aaus den Antworten der Kır-
chen In den seltensten Fällen hervor, inwıefern dıe noch bestehenden Unter-
chiıede tatsächlıc. als kirchentrennend oder als trennend Um SC des
Herrn verstanden werden MUSSEN

In der derzeıitigen S1ıtuation erg1bt sıch aher, grob gesehen, eıne Konstel-
latıon VoNn dre1 verschliedenen bılateralen Beziıiehungsgefügen in ezug auf
das Abendmahl

orthodox-protestantisch: Im Vergleich der orthodoxen Haltung ZUrTr

Eucharistiefrage miıt der protestantischen trıtt eın deutlicher Gegensatz
Zzutlage: Anders qals für dıie evangelısche Auffassung spielt für dıe Orthodoxen
dıe Kırche und dıe Rücksıicht auf dıie Gemeninschaft elıne entscheıdende

Selbst WENN eın Orthodoxer als Indıyıduum festgestellt hat, daß in
einer anderen Kırche erseibe Glaube gelebt wırd und deshalb der
Eucharistie teilnehmen könnte, wırd 1es aus Rücksicht araurl, daß
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och nıcht alle Glieder se1lner Kırche ‚„„Soweıt Siınd”“, nıcht tun.!8 Kın CVaAalSC-
1scher Chrıst hat Mühe, dies verstehen, da er/sıe sıch als dırekt VOL (jott
tehend versteht und dessen Eınladung O1g Es <1bt hıer offens1iıc  ıch
eınen ogroßen Unterschie: In der Ausprägung des kırchlichen Bewußtseins
DZW. des Gemeinschaftsbewußtseins. emühungen VOI orthodoxer Seıte:
eutil1ic machen, daß Glaubenseinheıt dıe Voraussetzung 1Sst, erscheiınen
er In protestantischen ugen eher müßlg, da Aus protestantischer 3C
der Glaube schon erseibe ist: sofern INan sıch auf denselben Chrıstus und
1eseIDbe beruft Die Unterschliede werden als außerlıch empfunden.

Hıer stehen sıch offensıichtlıch ZWEe]l gegensätzlıche Haltungen gegenüber,
dıe nıcht ohne welteres elınander anzunähern SInNd. uch WE VON evangel1-
scher Seıite das orthodoxe Denksystem verstanden werden ann In dem
Sınne, dal In sıch stiımmı1g2g ist und eine gewlsse 0g1 enthält, bleibt
dennoch unverständlich, WIe 1es mıt esu OtSCAAa der 1e. vereinbar ıst
Dies wırd unverständlıcher, WEn 111a in Betracht zıeht, dalß dıie
orthodoxen rchen immerhın dıe Praxıs der „„Oıkonomia ” kennen, die
Möglıchkeıit, das kanonıschee und dıe normatıven Regeln nıcht „„akrı-
bısch" etrikt anzuwenden, sondern 1mM Rahmen der kırchlıchen Ordnung
Ausnahmen machen. Wann solche Ausnahmen gemacht werden können,
ist nıcht festgelegt, sondern wırd In den verschıiedenen autokephalen
rchen unterschiedlic gehandhabt.“* Grundsätzlıc. ann S1e für alle Sakra-

angewendet werden, Was aber offensiıc  ıch hinsıchtlich der ucna-
rıistie nıcht oft geschieht WIEe hiınsıchtliıch der Taufe.?!

katholisch-protestantisch: In den Beziehungen der katholischen Kırche
den Reformationskırchen sıeht 6S ZWaTr In der Theorıe sehr hnlıch dUS, In

der Praxıs jedoch ziemliıch anders. Das „Dırektorium ZUT Ausführung der
Prinzıplen und Normen über den Ökumenismus‘‘ hält fest „Als solche Ze1-
chen sınd die Sakramente., besonders die Eucharıstıe, Quellen der FEinheit
der christliıchen Geme1inde und des geistlıchen Lebens und die ıttel, S1€e
aufzubauen. olglıc ist dıe eucharıstische Gemennschaft untrennbar dıe
Vo kırchliche Gemeininschaft und deren siıchtbaren USATUuC gebunden.‘‘ “*
Während also, WwW1Ie VON orthodoxer Seite; dıe Eıinheıt 1im CGlauben ZUT Vor-
aussetizung gemacht wırd, S1INd doch wesentlıche Ausnahmeregelungen
möglıch2 DiIie Einzelheıiten Ssınd VOoO Ortsbischo regeln. In der Praxıs
werden in eutschlan: in vielen Geme1inden Evangelısche eiIm O_
iıschen Abendmahl zugelassen, und umgekehrt geschieht 6S oft, daß O_
en evangelischen Abendmahl teilnehmen. Solche Vorstöße sınd Z W al

begrüßen, dennoch sollte INan sıch arubDer 1m Klaren se1N, daß S1e In
einer noch ungeklärten Zone geschehen und deshalb nıcht 1Ur posıtıve Fol-
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SCH en Dıie Gläubigen nehmen dıie gegenseıltige eucharıstische Gast-
freundscha: leicht für selbstverständlıch und verstehen nıcht, dalß dıe-
SCT Stelle noch dıskutiert werden muß

uch hıer wırd also eutlic WEe1 Haltungen stehen einander In eıner
We1ise gegenüber, dıie CS schwıerig macht., mıteinander recht umzugehen:
Für evangelısche Chrıisten ist 6S VO  —; ihrem Abendmahlsverständnıs her
schlıchtweg unverständlıch, daß 6C Ausgrenzungen gibt Wenn ich nıcht ZU

Abendmahl gene., ich miıich WIEe dıejenıgen 1mM bıblıschen Gleichnıis, dıe
dıie Eınladung des Könıigs ZU est AUus den verschiedensten Gründen Aaus-

schlagen (Lk 14:15—24).
C) katholisch-orthodox Im Gegensatz den protestantischen rchen

werden dıie orthodoxen Kırchen VoNn katholischer Seıite als „Schwester-
kırchen“ verstanden .® er können Orthodoxe theoretisch TT KOm-
mun1on zugelassen werden und Katholiıken In orthodoxen Kırchen dıie Kom-
mun1o0n empfangen.“° mgeke ann für Orthodoxe der ähe 1m
Glauben Z katholischen Kırche keine Eucharıstiegemeinschaft praktı-
ziert werden, solange nıcht dıe Kırchengemeinschaft hergestellt 1st Das
Hındernis dieser Stelle scheint der Prımat des Papstes se1nN, aber auch
Schwierigkeıiten, dıie sıch daraus ergeben, dalß orthodoxe rtchen in Ost-
CULODA manches Verhalten der katholischen Kırche als Proselytenmachere1
empfinden.

Annäherungsversuche
Wie können WITr angesichts dieser Lage einander näher kommen? Mır

scheınt, daß elne Annäherung, Sanz W1e 1im der Begegnung VON ZWel
oder mehreren Personen 11UT dann möglıch SE WeNnN jeder sıch VON seinem
Standpunkt WCS und auf den/dıe anderen bewegt. Was bedeutet das kon-
kret für dıie Begegnung zwıschen protestantıschen, katholischen und ortho-
doxen Kırchen? Die Untersuchung hat geze1gt, daß zwıschen den Reforma-
tionskirchen auf der einen und den orthodoxen DZWw. der katholischen Kırche
auf der anderen Seıte eın theologıscher Grunddissens?’ besteht, be1 dem sıch
die beıden Selten gegenseıtıg ausschlhıießen. Gleichzeıintig sınd Jedoch In en
dre1i Tradıtiıonen Ansatzpunkte eutlic geworden, dıe zumındest Annähe-
TUuNSCNH möglıch machen:

Die orthodoxe Seıte ware direkt iragen, weshalb das Konzept der
O1ıkonomia nıcht äufiger auf dıie Eucharıstie angewandt WI1rd.?8 DIie MöÖg-
lıchkeiten, dıie sıch hlıer auftun, sınd weılter untersuchen, zunächst VON den
rthodoxen selbst.*? uberdem ware hıer 1m Dıalog mıt den anderen Ara
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dıtionen die rage aufzunehmen, Wäds FEinheıt 1m (Glauben und damıt
auch unte Glauben als olchem verstanden wiırd. Was SInNd dıie Krıiterien?
a sıch diıes Wortlaut des Glaubensbekenntnisses fest? In dıesen
Zusammenhang gehö auch dıe rage der Unterscheidung VOIN Form und
Inhalt des laubens.*0 Vor em WECNN I1a dıe oben beschriebene S1ıtuation
und dıe katholısche IC 1INs Auge faßt, sollte 111a sıch stärker fragen,
Inwieweılt 111a sıch VoNnN nıcht-theologıschen Faktoren bestimmen lassen 11l

In den Bezıehungen der Evangelıschen ZUT katholischen Kırche hletet
zunächst dıe gegenseitige AÄnerkennung der auje einen Ansatzpunkt.* DIe
katholısche Seıite muß sıch iragen lassen, ob nıcht eın Wıderspruch ist, dıe
aulie anderer rchen und damıt die Tatsache, daß Chrıisten außerhalb der
katholıischen Kırche Glieder Leıb Christı SInd, anzuerkennen und S1e den-
och nıcht ZUT Kommunıion zuzulassen. Zum andern g1bt 65 1m „Dırekto-
11UMmM auch Ansätze afür, daß dıe Eucharıstie nıcht 1Ur als Endzıel, sondern
auch als „Muttel: ZU ufbau der Einheıt verstanden werden kann.°* Wäre
nıcht, WEINN cdieser Aspekt stärker betont würde, eine nnäherung möglıch”

DiIie evangelischen Kirchen en se1t ein1gen Jahren in den me1sten Fäl-
len Nıcht-Protestanten ZU Abendmahl e1n,; und evangelısche Chrıisten kön-
HCII das en! 1n anderen Kırchen empfangen, sofern ıhnen ort
gereicht WIrd.> Damıt entsteht eıne gewI1sse Unausgewogenheıt in den Be-
ziıehungen den anderen Iradıtıonen. Vor em orthodoxe Priester er
7 A auch katholısche) fühlen sıch VON evangelıscher Seıite oft
gedrängt, Wäas für S1e schwıer1g ist

DiIie evangelısche Seıte sollte sıch diese Tatsache stärker bewußt
machen. uberdem könnten verlorengegangene Aspekte der Abendmahls-
prax1ıs NCU entdeckt werden: Aufgrund der durchaus begrüßenden Neu-
entdeckung des Abendmahls als Freudenmahl ist z B ın vielen (jemeılnden
der Aspekt der Buße, der den Orthodoxen wichtig ist, verloren
uch dıe Bedeutung des Sakraments und der Aspekt des eılıgen ist vielen
nıcht mehr euilic (janz eiıinfache inge WIEe der bewußtere Umgang
mıt den übrıggebliebenen FElementen nach der Abendmahlsfeıier mıt ück-
sıcht auf ökumenische Partner (und auch Chrıisten dus den e1igenen Reıhen)
Ssınd eın Schritt auf die anderen uch dıie ekklesiologıische Dımens1ion
des Abendmahls ist 1m protestantischen Bereich nıcht sehr ausgepragt und
kann ohl mıt eiıner Vernachlässigung des eschatologischen spektes

gesehen werden. In beıden Bereichen könnte ein1ges VON der
orthodoxen Seıite gelernt werden. Und nıcht zuletzt könnte verstärkt darüber
nachgedacht werden, as Tradıtion und Geschichte und damıt die eologı1-
sche Entwicklung der nachneutestamentlıchen e1t für eıne spielen.
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Damıt diese Schritte auch WITKI1C einer ewegung aufeınander
werden, g1bt c allerdings Grundvoraussetzungen, dıe für alle gelten:

Es geht nıcht ohne eıne grundsätzlıche enne1l für andere und die
Bereıitschaft, eigene Standpunkte aufIzugeben, WENN CS sıch herausstellt, daß
dies eın Beharren 1mM eigenen ıllen bedeutet, das dem ıllen Gottes ZUr
FEinheit wıderspricht. Das Aufeiınander-Zugehen begıinnt mıt der Besinnung
auf das, Wäds WIT gemeınsam en Gleichzeintig MUSSEN aber auch dıe Ver-
schıiedenheıten und (Grunddissense werden. Man muß
davon ausgehen, der andere recht en könnte. Dıe rage, dıie el
tellen 1st, lautet: Sind diese Verschiedenheiten WITKI1C trennend? Krıte-
Mum, auf das INan sıch ein1gen können sollte, WENN WITKI1C darum geht,
Gottes ıllen folgen, könnte SeIN: Wie sıeht das Aaus der Perspektive
(jottes qus? Hıer müßte das Wort .„Liebe‘ 1m neutestamentlıchen Siınne und
als zentrale Botschaft Jesu IICU entdeckt werden: qls 1ebe, cdıe nıcht sent1-
mental ist, dıie nıcht es freundlıch acneln: zuläßt, sondern als 1ebe, dıie
sıch selbst g1bt, die sıch verletzen äßt und doch den andern se1in lassen kann,
WIE ist.

Schlußbemerkung
In diıesen Ausführungen ann ich me1ılnen evangelıschen (unıerten) Hın-

ergrund siıcher nıcht verleugnen, habe aber versucht, en Seliten gerecht
werden nach dem Girundsatz: Adie anderen könnten recht en  .. Je länger
ich jedoch der Abendmahlsfrage arbeıte, desto stärker drängt sıch mMI1r
eine rage auf, dıie ich ZU Schluß den katholischen und orthodoxen CAWEe-
stern und Brüdern tellen möchte: Was., glaubt Ihr, wırd (jott selbst 9
WENN WIT VOT iıhn treten müssen‘ Wırd den Priester verurteılen, der einem
Evangelıschen das Abendmahl gegeben hat? Wırd den (orthodoxen oder
katholischen) Gläubigen verurteılen, der in eiıner evangelıschen IC das
Abendmahl hat? Ich ann 65 mMIr nıcht vorstellen!

Könnten WIr gemeinsam lernen, mehr AUS dieser Perspektive eben,
annn könnte ich MLr die Verwirklichung der Gemeinschaft TE des
Herrn In absehbarer Zeit vorstellen.
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Ebda., Eucharistie, Par. 3: uch Kkommentar ach Par.
Ebda., Eucharıstıie, Par. F uch Par.
Ebda., Eucharıstıie, Kommentar ach Par. 13
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303—3
Ich habe versucht, 1€6S$ herauszuarbeiıiten in einem Vortrag ber „Le Bapte&me le fondement
de l’unıite des Eglises ””“ gehalten in Chevetogne im Sept. 1998, der in der Zeıtschrift
Irenıkon veröffentlicht werden wıird Vgl azu Ökumenismusdekret. Art  U 0 u WT
Christus glaubt und in der echten Weıse dıe aule empfangen hat, STE'| dadurch In einer
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37
Chrıstı eingeglıedert

Anmerkung
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ten, in J. Hılberath/D Sattler, Vorgeschmack18  So hat es Nicolas Lossky in einem Vortrag im Dezember 1997 in Rom dargestellt, der im  Laufe dieses Jahres im Berichtsband dieser Tagung vom Centro pro Unione in Rom ver-  öffentlicht wird.  19  20  Akribia ist die strikte Anwendung der Kanones, Regeln und Normen.  S. Damaskinos Papandreou, Zur Anerkennung der Taufe seitens der orthodoxen Kirche, in:  Una Sancta 48/1993 sowie Hamilcar S. Alivizatos, Die Oikonomia. Die Oikonomia nach  dem kanonischen Recht der Orthodoxen Kirche, hg. von Andrea Belliger, Frankfurt/M.  1998.  21  Vgl. Hamilcar S. Alivizatos, a.a.O., S. 111f.  22  23  Par. 129; vgl. auch Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils, Zweites Kapitel, Art. 8.  Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Ökumenismus, hg. vom  Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen, Verlautbarungen des Apostolischen  Stuhls 110, Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1993, Par. 130f., S. 70.  24  Vgl. Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils, Art.8: „Wie man sich hier konkret  zu verhalten hat, soll unter Berücksichtigung aller Umstände der Zeit, des Ortes und der  Personen die örtliche bischöfliche Autorität in klugem Ermessen entscheiden ...“  25  S. Ökumenismusdekret des 2. Vatikanischen Konzils, Art. 14 und Enzyklika „Ut unum  Sint Pär. 55f.  26  S. Direktorium Par. 122 und 125.  27  Ich verwende hier den Begriff „Grunddissens‘“ im Sinne von Eilert Herms, der definiert  hat, daß der Dissens „nicht in der Sphäre des Gegenstandes des Glaubens selber, sondern  ... auf der Ebene ... seiner begrifflich-theoretischen Darstellung und Entfaltung durch die  Theologie“ besteht. Vgl. Eilert Herms, Ökumene im theologischen Grunddissens, in:  Ders., Von der Glaubenseinheit zur Kirchengemeinschaft. Plädoyer für eine realistische  Ökumene, Marburg 1989, S. 188-210, S. 189.  28  Alivizatos, a.a.O., S.111: „Unter der Voraussetzung des Vorhandenseins der zur Anwen-  dung der Oikonomia nötigen Voraussetzungen sollte — wie bei den übrigen Sakramenten —  auch bei diesem Sakrament die Anwendung der Oikonomia erlaubt, wenn nicht gar gebo-  {en sein.  29  Vgl. dazu D. Papandreou, a.a.O.  30  Dazu finden sich interessante Ansätze bei Damaskinos Papandreou, Form als Norm.  Geschichtlichkeit und Verbindlichkeit, in: Eucharisteria, Festschrift für Damaskinos  Papandreou, hg. von Maria Brun und Wilhelm Schneemelcher, Ekdotike Athenon, 1996,  S. 303-316.  31  Ich habe versucht, dies herauszuarbeiten in einem Vortrag über „Le Bapt&me — le fondement  de l’unite des Eglises?“, gehalten in Chevetogne im Sept. 1998, der in der Zeitschrift  Ir£nikon veröffentlicht werden wird. Vgl. dazu Ökumenismusdekret, Art.3: ‚... wer an  Christus glaubt und in der rechten Weise die Taufe empfangen hat, steht dadurch in einer  gewissen, wenn auch nicht vollkommenen Gemeinschaft mit der katholischen Kirche ...  Nichtsdestoweniger sind sie durch den Glauben in der Taufe gerechtfertigt und dem Leib  32  Christi eingegliedert ...“.  S. Anmerkung 20.  33  Genaueres dazu für die lutherische Seite bei Eilert Herms, Das Abendmahl für alle Getauf-  ten, in J.Hilberath/D. Sattler, Vorgeschmack ... S. 501-538 und Vilmos Vajta (Hg.), Kirche  und Abendmahl. Studien und Dokumentation zur Frage der Abendmahlsgemeinschaft im  Luthertum, Berlin/Hamburg 1963.  461501—538 und Vılmos Valta Heg.) Kırche
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